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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Das Argument des verdichteten Bauens führte Nationalrat Page (svp, FR) ins Feld, als er
mittels Motion die Nutzung des bestehenden Gebäudevolumens ausserhalb der
Bauzonen ausdehnen wollte. Erreicht werden sollte dieses Ziel durch eine Änderung
des Artikels 24c, dessen massgeblichen Bestimmungen mit Annahme des
Raumplanungsgesetzes an der Urne im Jahr 2013 eingeführt worden waren, sowie durch
entsprechende Änderungen der Raumplanungsverordnung betreffend geltende
Baubeschränkungen: Insbesondere die Restriktionen, wonach die Bruttogeschossfläche
innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens nicht um mehr als 60 Prozent erweitert
werden sowie eine Erweiterung ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens 100
Quadratmeter oder 30 Prozent der bestehenden Fläche nicht übersteigen dürfe,
sollten gestrichen werden. 
Der Bundesrat hingegen vertrat die Ansicht, das Ziel der baulichen Verdichtung sei
lediglich auf das Baugebiet anzuwenden und zusätzliche bauliche Nutzungen im
Nichtbaugebiet seien möglichst zu vermeiden, da diese oftmals weiteren Baubedarf
(z.B. Autoabstellplätze oder Erschliessungsstrassen) nach sich ziehen würden. Sehr
knapp, mit 94 zu 90 Stimmen bei 3 Enthaltungen sprach sich der Nationalrat hingegen
für das Anliegen aus. Während Grüne und SP geschlossen dagegen und die SVP geeint
dafür eintraten, zeigten sich die restlichen Fraktionen uneinig. Mehrheitliche
Unterstützung gewann die Motion in den Fraktionen der CVP und BDP. Zwei Drittel der
FDP.Liberalen-Fraktion lehnten das Geschäft ab, ebenso wie beinahe ausnahmslos die
Vertreterinnen und Vertreter der GLP. 1

MOTION
DATUM: 13.06.2017
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Nationalrat im Juni 2017 die Motion Page (svp, FR), die eine stärkere
Nutzung des bestehenden Gebäudevolumens ausserhalb der Bauzonen forderte,
knapp angenommen hatte, nahm sich im Frühjahr 2018 der Ständerat der Vorlage an. Er
folgte dabei jedoch stillschweigend einem mündlichen Ordnungsantrag von Roland
Eberle (svp, TG), die Motion von der Traktandenliste zu streichen. Eberle hatte seinen
Antrag damit begründet, dass das Anliegen der Motion stattdessen im Rahmen der
zweiten Etappe der Revision des RPG (BRG 18.077) behandelt werden sollte. 

Im Frühjahr 2022 befasste sich die UREK-SR im Rahmen ihrer Detailberatung der
zweiten Etappe der Revision des RPG mit dem Inhalt der Motion. Sie empfahl ihrem Rat
einstimmig, die Motion abzulehnen, um die Trennung von Bau- und Nichtbauzone klar
beizubehalten. Dafür wollte die Kommission im RPG in Spezialzonen nicht
standortgebundene Nutzungen unter gewissen Voraussetzungen zulassen und es den
Kantonen so erlauben, «ihre Besonderheiten in der Raumplanung berücksichtigen zu
können». Der Ständerat folgte in seiner Sommersession dem Antrag der Kommission
und lehnte die Motion stillschweigend ab. 2

MOTION
DATUM: 16.06.2022
ELIA HEER

1) AB NR, 2017, S. 1071 f.
2) AB SR, 2018, S. 93 f.; Bericht der UREK-SR vom 11.5.22
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